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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1953

Norm

ArbGerG §18

ZPO §73 Abs2 IIa

ZPO §75 Z3

Rechtssatz

Zur Frage, ob es hinreicht, daß eine arme Partei, der im arbeitsgerichtlichen Verfahren eine selbst verfaßte Berufung

zur Verbesserung zurückgestellt wurde, diese mit der Erklärung zurückgestellt, sie werde den Nachweis erbringen, daß

sie im Berufungsverfahren durch einen Angehörigen der Berufsvereinigung vertreten sein werde, sollte ihr ein solcher

wider Erwarten nicht beigestellt werden, ersuche sie um Bestellung eines Armenvertreters.
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